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A. Einleitung – Allgemeines

1. Das Wesen der kontradiktorischen Vernehmung

Normalerweise erfolgen Zeugenvernehmungen im strafrecht-
lichen Ermittlungsverfahren durch die Polizei oder die Staats-
anwaltschaft in Abwesenheit der Verfahrensbeteiligten (§ 160 
StPO), wobei der Zeuge das Recht hat, eine Vertrauensperson 
beizuziehen (§ 160 Abs 2 StPO); nur in Ausnahmefällen – bei 
besonderem öffentlichen Interesse wegen der Bedeutung der Tat 
und der verdächtigen Person – ist auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft auch eine richterliche Vernehmung im Ermittlungsverfah-
ren vorgesehen (§ 101 Abs 2 zweiter Satz StPO). 

Die kontradiktorische Vernehmung gem § 165 StPO ist eine be-
sondere Form der Vernehmung, zu der die Verfahrensbetei-
ligten beigezogen werden. Der Begriff stammt aus dem Lateini-
schen „contradictio“ (Widerspruch, Gegensatz, Widerrede) und 
bringt zum Ausdruck, dass sich Verfahrensparteien gegenüber-
stehen, die gegensätzliche Standpunkte vertreten: 1 Die Verneh-
mung obliegt gem § 104 Abs 1 StPO auch im Ermittlungsver-
fahren dem Gericht (Einzelrichter) als jene Stelle, bei der die 
Objektivität bestmöglich garantiert ist. Die sich gegenüberste-
henden Parteien (Staatsanwaltschaft bzw Beschuldigter und sein 
Verteidiger) können die Vernehmung mitverfolgen und (allen-
falls beschränkt) das Fragerecht ausüben.

Die kontradiktorische Vernehmung ist im 10. Abschnitt des 
8. Hauptstücks der StPO (Ermittlungsmaßnahmen und Beweis-
aufnahme) geregelt. Es handelt sich also um eine Beweisaufnah-
me im Ermittlungsverfahren, die von der Idee her frühzei-
tig erfolgen soll, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der 
kontradiktorisch vernommene Zeuge in der Hauptverhandlung 
nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Kontradiktorische Ver-
nehmungen sind auch im „Zwischenverfahren“ (nach Einbrin-

  1 Vgl auch Nimmervoll, Strafverfahren 2 Kap III Rz 523.
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gung der Anklage, aber vor der Hauptverhandlung) denkbar.2 
Unmittelbare Vernehmungen von Zeugen und Mitbeschuldig-
ten in der Hauptverhandlung sind schon von ihrer Natur her 
kontradiktorisch. Doch sind in der Hauptverhandlung die Re-
geln über die schonende kontradiktorische Vernehmung (unter 
beschränkter Beteiligung der Parteien) sinngemäß anzuwenden 
(§ 250 Abs 3 StPO).

2. Ziele und Zwecke der kontradiktorischen Vernehmung 

Nach dem Wortlaut des Gesetzes liegt der vorrangige Zweck 
der kontradiktorischen Vernehmung 3 in der Wahrheitserfor-
schung. Denn die kontradiktorische Vernehmung setzt vor-
aus, dass ein Zeuge (oder Mitbeschuldigter) voraussichtlich in 
der Hauptverhandlung nicht mehr als Zeuge für eine (unmit-
telbare) Vernehmung zur Verfügung stehen wird (§ 165 Abs 1). 
Durch eine frühzeitige kontradiktorische Vernehmung im Er-
mittlungsverfahren wird die Aussage „gesichert“ und kann so 
in das Beweisverfahren und in die Urteilsfindung einfließen. 
Dies war auch die ursprüngliche Intention der kontradiktori-
schen Vernehmung nach der Stammfassung der StPO.4 Durch 
das Nachfragen der Parteien können Unklarheiten beseitigt und 
die Glaubhaftigkeit von Aussagen überprüft werden.

Mit der Beiziehung der Parteien wird den Erfordernissen der 
EMRK entsprochen. Denn nach Art 6 Abs 3 lit d EMRK hat 
der Beschuldigte das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht, 
Fragen an Belastungszeugen zu stellen. Dieses essentielle Ver-
teidigungsrecht kann der Beschuldigte bzw sein Verteidiger zu-
mindest eingeschränkt im Rahmen der kontradiktorischen Ver-
nehmung ausüben (dazu näher Rz 48).

  2 Mayerhofer/Salzmann, StPO 6 § 165 Anm 1, Rz 19.
  3 Siehe dazu Kirchbacher in WK-StPO § 165 Rz 2 ff; Lässig, ÖJZ 

2006, 407.
  4 Siehe näher geschichtliche Entwicklung Rz 20 ff.
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In den Vordergrund gerückt ist mittlerweile aber der Opfer-
schutzaspekt: Die kontradiktorische Vernehmung wird in der 
Praxis – auch durch gesetzliche Vorgaben bedingt – vor allem 
eingesetzt, um schützenswerten Opfern strafbarer Handlungen 
(Zeugen) mehrmalige Vernehmungen und damit eine mögliche 
„sekundäre Viktimisierung“ (dazu Rz 53) zu ersparen. Die StPO 
hat den Kreis der besonders schutzbedürftigen Opfer in den 
letzten Jahren laufend erweitert (§ 66a StPO), sie verpflichtet die 
Gerichte in immer größerem Umfang zur Durchführung kon-
tradiktorischer Vernehmungen (§ 165 Abs 4 StPO) und befreit 
diese Zeugen dann vor der Pflicht zu (weiteren) Aussagen (§ 156 
Abs 1 Z 2 StPO). Die Aufzeichnung der Vernehmung kann in 
der Hauptverhandlung gem § 252 Abs 1 Z 2a StPO vorgeführt 
werden, das Opfer wird gar nicht mehr zur Hauptverhandlung 
geladen, wenn es bei der kontradiktorischen Vernehmung erklärt 
hat, sein Aussagebefreiungsrecht in Anspruch nehmen zu wollen.

Der Gesetzgeber hat die diffizile Aufgabe, einen Ausgleich 
zwischen diesen einander zuwiderlaufenden Interessen der 
Wahrheitsfindung, der Wahrung der Verteidigungsrechte des 
Beschuldigten und des Opferschutzes zu finden.5

Bei der (seltener vorkommenden) kontradiktorischen Verneh-
mung von Mitbeschuldigten entfällt dieser Opferschutzaspekt. 
Sie ist für Fälle gedacht, in denen es voraussichtlich zu einer Ver-
fahrensausscheidung kommen wird und der (formal als Zeuge 
zu vernehmende) Mitbeschuldigte voraussichtlich sein Aussage-
verwei ge rungs recht nach § 157 Abs 1 Z 1 StPO in Anspruch 
nehmen wird.6 

Auch anonyme Zeugen (zB verdeckte Ermittler, denen durch 
Aufdeckung ihrer Identität eine ernste Gefahr droht: § 162 
StPO) können (in der Hauptverhandlung) kontradiktorisch 
unter beschränkter Beteiligung der Parteien vernommen wer-

  5 „Spannungsdreieck“: Kirchbacher in WK-StPO § 165 Rz 2; siehe 
auch Schwaighofer, AnwBl 2005, 456; ähnlich Lässig, ÖJZ 2006, 
406 f.

  6 EBRV StPRefG 213; Kirchbacher in WK-StPO § 165 Rz 3.
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den (§ 250 Abs 3 iVm § 165 StPO).7 Auf die Sonderproblema-
tik gefährdeter Zeugen wird in dieser Arbeit jedoch nicht näher 
eingegangen.8 

B. Gesetzliche Grundlagen

1. Verfassungsrechtliche Vorgaben

Für die Zulässigkeit und Ausgestaltung der kontradiktorischen 
Vernehmung von besonderer Relevanz ist der Grundsatz des 
fairen Verfahrens, der in Art 6 EMRK festgelegt ist und in 
Öster reich im Verfassungsrang steht. Zu einem fairen Verfah-
ren gehört das Recht auf Verteidigung, und in dieser Hinsicht 
ist wiederum vor allem Art 6 Abs 3 lit d EMRK bedeutsam: das 
Recht des Beschuldigten, Fragen an den Belastungszeugen zu 
stellen. Der Beschuldigte muss ausreichende und wirksame Ge-
legenheit haben, Fragen an Belastungszeugen zu stellen und die 
Aussagen zu bestreiten.9

Da die kontradiktorische Vernehmung eines Zeugen die Aussage 
des Zeugen in der Hauptverhandlung ersetzen soll, müssen die 
Verteidigungsrechte zumindest im Rahmen der kontradiktori-
schen Vernehmung gewährleistet werden. Allerdings beurteilt 
der EGMR in ständiger Rechtsprechung ein Strafverfahren im-
mer in seiner Gesamtheit, ob es als fair iSd Art 6 EMRK an-
zusehen ist oder nicht. Die Unmöglichkeit der Befragung von 
Belastungszeugen bedeutet nicht per se und zwingend eine Ver-
letzung des Art 6 EMRK. Auch wenn das Fragerecht nicht ge-
währt wurde, kann das Verfahren noch als fair angesehen wer-

  7 Kroschl in Schmölzer/Mühlbacher, StPO-Kommentar  II § 250 
Rz 19; Hinterhofer, Zeugenschutz 91; Mayerhofer/Salzmann, 
StPO 6 § 165 Anm 2.

  8 Dazu eingehend Hinterhofer, Zeugenschutz 33 ff, 68 ff.
  9 Siehe insb EGMR 27.9.1990, 12489/86, Windisch/Österreich = 

ÖJZ 1991/2 (MRK); EGMR 20.11.1989, 10/1988/154/208, Kos-
tovski/Niederlande = ÖJZ 1990/9 (MRK); vgl Birklbauer, AnwBl 
2002, 516.
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den, wenn die Verteidigungsrechte auf andere Weise ausreichend 
gewährt wurden, zB durch ergänzende Kontrollbeweise.10

In manchen Fällen kann das Fragerecht objektiv überhaupt 
nicht gewährt werden, zB wenn ein erst polizeilich vernomme-
ner Belastungszeuge plötzlich verstirbt. Weiters gibt es Fälle, in 
denen eine (kontradiktorische) Vernehmung zu schweren ge-
sundheitlichen (psychischen) Nachteilen für die zu vernehmen-
de Person führen könnte, sodass sie der Sache nach undurch-
führbar ist.11 

Bis zum Jahr 2011 vertrat der EGMR in ständiger Rechtspre-
chung die Auffassung, dass ein Schuldspruch nicht allein auf eine 
belastende Aussage eines Zeugen gestützt werden darf, der nicht 
befragt werden konnte.12 Seit dem Jahr 2011 gilt jedoch auch in 
diesem Fall das Fragerecht des Beschuldigten nicht mehr abso-
lut: Sofern ausreichende andere kompensierende Faktoren ge-
geben sind, um insgesamt ein faires Verfahren zu gewährleis-
ten, verletzt ein zentral auf diesen Belastungszeugen gestützter 
Schuldspruch Art 6 EMRK nicht.13 Kompensierende Faktoren 
sind beispielsweise die Überprüfung der Verlässlichkeit der Zeu-
genaussage durch andere Beweise. In den Fällen Unter pertinger, 
Asch und Windisch gegen Österreich sah der EGMR den Grund-
satz des fairen Verfahrens jedoch verletzt, weil sich der Schuld-
spruch zentral auf belastende Aussagen anonymer Zeugen stütz-
te, die nicht nur nicht befragt werden konnten, sondern deren 

 10 Siehe EGMR 26.4.1991, 12398/86, Asch/Österreich = EuGRZ 
1992, 474; siehe weiter Wohlers in Donatsch ua, Kommentar zur 
schwStPO 2 Art 147 Rz 12 f mit zahlreichen Nachweisen aus der 
Rsp des EGMR; vgl auch OGH 11 Os 39/17w.

 11 Siehe etwa 15 Os 139/18g; 14 Os 143/99, 14 Os 17/99 = EvBl 1999/ 
164; Schmoller in WK-StPO § 13 Rz 12 mwN.

 12 EGMR 23.4.1997, 21363/93 uam, van Mechelen  /  Niederlande 
Rz 55; EGMR 27.2.2001, 33354/96, Lucà/Italien Rz 40.

 13 EGMR 15.12.2011, 26766/05 und 22228/06, Al-Khawaja und 
Tahery  /  Großbritannien, EGMR 6.12.2012, 25088/07, Pesukic/
Schweiz.

10 
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Glaubwürdigkeit auf Grund der Anonymität auch nicht ansatz-
weise überprüft werden konnte.14 

Das Fragerecht gilt also nicht absolut. Es kann beschränkt 
werden, soweit dies sachlich begründet, notwendig und verhält-
nismäßig ist. Dies gilt ganz besonders bei gefährdeten Zeugen.15

2. Europarechtliche Vorgaben

Auch Rechtsakte der EU haben maßgeblichen Einfluss auf die 
Regelungen, die bei einer kontradiktorischen Vernehmung zu 
beachten sind. Es geht einerseits um Rechtsakte, die die Ver-
teidigungsrechte des Beschuldigten sichern sollen, andererseits 
um Rechtsakte, die dem Schutz von Opfern strafbarer Hand-
lungen dienen:

Die Richtlinie Rechtsbeistand 16 soll dem Beschuldigten zwecks 
Gewährleistung eines fairen Verfahrens mit entsprechenden Ver-
teidigungsmöglichkeiten einen wirksamen Zugang zu seinem 
Rechtsbeistand und eine möglichst ungestörte Kommunikation 
sichern. Dazu gehört auch die Unterstützung des Beschuldigten 
bei der Ausübung des Fragerechts im Zuge (kontradiktorischer) 
Vernehmungen von Zeugen.17 

An Rechtsakten der EU zum Schutz von Opfern strafbarer 
Handlungen sind zu nennen: 

 14 EGMR 27.9.1990, 12489/86 Windisch/Österreich = ÖJZ 1991/2 
(MRK). 

 15 EGMR 15.6.1992, 12433/86, Lüdi/Schweiz.
 16 Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstre-
ckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf Be-
nachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf 
Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während 
des Freiheitsentzugs, ABl L 2013/294, 1 vom 6.11.2013.

 17 EBRV zum StPRÄG I 2016, 1058 BlgNR 25. GP 10 f.
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– die Richtlinie zur Entschädigung der Opfer von Straftaten 
aus dem Jahr 2004,18

– die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Men-
schenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Er-
setzung des RB 2002/629/JI aus dem Jahr 2011,19

– die Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kin-
der pornografie sowie zur Ersetzung des RB 2004/68/JI aus 
dem Jahr 2011 20 sowie

– die Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die 
Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straf taten aus 
dem Jahr 2012; 21 sie ersetzt den Rahmenbeschluss über die  
Stellung des Opfers im Strafverfahren aus dem Jahr 2001.22

3.  Einfachgesetzliche Bestimmungen  
der Strafprozessordnung

Die zentrale Bestimmung, in der die StPO die Voraussetzungen 
und das Verfahren bei kontradiktorischen Vernehmungen regelt, 
ist § 165 StPO. Ergänzend ist besonders § 61 Abs 1 Z 5a StPO 
hervorzuheben, der für die kontradiktorische Vernehmung Ver-
teidigerzwang anordnet, wenn für die Hauptverhandlung not-
wendige Verteidigung bestünde. § 104 Abs 1 StPO ordnet für 
die kontradiktorische Vernehmung von Zeugen und Beschuldig-
ten die Zuständigkeit des Gerichts an; die Staatsanwaltschaft hat 
diese besondere gerichtliche Beweisaufnahme gem § 101 Abs 2 
StPO zu beantragen.

Opfer gem § 65 Z 1 lit a StPO sind in der Hauptverhandlung auf 
ihren Antrag hin auf die in § 165 Abs 3 StPO beschriebene Art 
und Weise zu vernehmen. Besonders schutzbedürftige Opfer ha-
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 21 RL 2012/29/EU, ABl L 2012/315, 57.
 22 RB 2001/220/JI, ABl L 2001/82, 1.
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